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10 Verfassungsrecht

10/07 Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof

Norm

VfGG §33

ZPO §63 Abs1

Leitsatz

Abweisung eines Wiedereinsetzungsantrages mangels Vorliegen der erforderlichen Voraussetzungen; Zurückweisung

des Verfahrenshilfeantrags als verspätet

Rechtssatz

Im Zusammenhang mit der Einhaltung von Fristen und Terminen bedarf es eines Mindestmaßes an Sorgfalt. Das

Vorbringen des Antragstellers, er hätte aufgrund der Geburt seines Sohnes am 02.09.97 seine Frau mit den acht

weiteren Kleinkindern im Haushalt unterstützen müssen und hätte dadurch keine Zeit für andere Dinge gehabt, ist

insbesondere im Hinblick auf den Umstand, daß der Antragsteller den Bescheid bereits am 19.07.97 behoben hat,

nicht geeignet, das Vorliegen der für die Bewilligung einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand erforderlichen

Voraussetzungen darzutun.
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